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Bekanntgabe 

 
nach § 3a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) über die Feststellung der UVP-Pflicht für ein Vorhaben der Firma Ener-
gie Wasser Niederrhein GmbH, Uerdinger Straße 31, 47441 Moers 

 
 
Die Energie Wasser Niederrhein GmbH hat mit Datum vom 16.06.2010 einen Antrag 
auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes – 
zur Errichtung und Betrieb eines Gas-Blockheizkraftwerkes mit Feuerungswärmeleis-
tung von max. 3,1 Megawatt in Moers, Stormstraße (Heizzentrale Repelen), Gemar-
kung Repelen, Flur 50, Flurstück 1478 - gestellt. 
 
Gemäß § 3 c UVPG in Verbindung mit Ziffer 1.5.1 der Anlage zum UVPG ist eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn das Vorhaben nach Einschät-
zung der zuständigen Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichti-
gung der in der Anlage 2 Nr. 2 zum UVPG aufgeführten Kriterien erhebliche nachtei-
lige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wä-
ren. 
 
Im vorliegenden Fall hat die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles ergeben, 
dass erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch Errichtung und Betrieb des 
Gas-Blockheizkraftwerkes nicht zu erwarten sind. 
 
Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, dass eine Verpflichtung zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht besteht. 
 
Die Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht selbstständig anfechtbar. 
 
 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
Fachgruppe 60-1 Immissionsschutz 
Im Auftrag 
gez. Dieter Zaksek 
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Der Kreis Wesel schreibt auf Grundla-
ge der VOB folgende Bauarbeiten aus. 

Glasdach / Dachdeckerarbeiten 

Leistungsort: Berufskolleg Wesel, 
Hamminkelner Landstraße 38 b, 46487 
Wesel 

Der komplette Veröffentlichungstext 
erscheint in einer der nächsten Ausga-
ben des Submissionsanzeigers Ham-
burg, des Subreports Köln und im In-
ternet unter: www.kreis-wesel.de unter 
Aktuelle Informationen / Ausschreibun-
gen 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. Dr. Palotz 
 

 
Aufgebot 
eines Sparkassenbuches 
 

Für das von der Sparkasse am Nie-
derrhein ausgestellte Sparkassen-
buch Nr. 3112403500 ist das Aufgebot 
beantragt worden. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird aufgefordert, 
binnen drei Monaten nach der Veröf-
fentlichung in den Amtsblättern der 
Städte Moers, Neukirchen-Vluyn, 
Rheinberg sowie des Kreises Wesel 
seine Rechte unter Vorlage des Spar-
kassenbuches bei uns anzumelden, da 
das Sparkassenbuch anderenfalls 
nach Ablauf der Frist für kraftlos erklärt 
wird.  
 
Moers, den 02.11.2010 
Sparkasse am Niederrhein  
Der Vorstand 
 

 

Aufgebot 

Das Aufgebot für das von der Ver-
bands-Sparkasse Wesel ausgestellte 
Sparkassenbuch Nr. 3023180932 
wurde beantragt. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird aufgefordert, 
spätestens bis zum 02.02.2011 bei der 
Verbands-Sparkasse Wesel seine 

Rechte anzumelden und das Sparkas-
senbuch vorzulegen, andernfalls wird 
die Kraftloserklärung des Sparkassen-
buches vorgenommen. 

 
Wesel, den 02.11.2010 
Verbands-Sparkasse Wesel 
Der Vorstand 
 

 

Kraftloserklärung 

Das von der Verbands-Sparkasse 
Wesel ausgestellte Sparkassenbuch 
Nr. 4013200334 wird gemäß Abschnitt 
6.1 der Neufassung der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften zum Sparkas-
sengesetz für kraftlos erklärt, nachdem 
Rechte Dritter auf die Urkunde zufolge 
des am 03.08.2010 erfolgten Aufgebo-
tes bis zum heutigen Tage nicht an-
gemeldet wurden. 
 
Wesel, den 03.11.2010 
Verbands-Sparkasse Wesel 
Der Vorstand 
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